Visitatio – Ökumenischer Krankenpflegeverein Pliensauvorstadt e.V.
Esslingen am Neckar

SATZUNG

in der von der Mitgliederversammlung am 11.12.2009 beschlossenen Neufassung.

§1
Name, Sitz

Der ökumenische Krankenpflegeverein wird durch Eintragung in das Vereinsregister ein eingetragener Verein. 

Er führt den Namen „Visitatio – Ökumenischer Krankenpflegeverein Pliensauvorstadt e.V.“. Sitz des Vereins ist Esslingen am Neckar.

§2
Selbstverständnis

Der Verein „Visitatio – Ökumenischer Krankenpflegeverein Pliensauvorstadt e.V.“  versteht sich als Nachfolger des Evang. Krankenpflegeverein Esslingen-Pliensauvorstadt e.V. und des Diakonissenvereins der Evang. Südkirchengemeinde und fühlt sich gebunden an die christliche Tradition. 
Der Verein arbeitet im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Südkirchengemeinde und der Katholischen Gemeinde St. Elisabeth.

Der Verein ist Mitglied im Evang. Landesverband für Diakonie-Sozialstationen in Württemberg e. V. und damit auch Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg e. V.
§3
Zweck

Zweck des Vereins ist die Ermöglichung eines Besuchsdienstes in der Pliensauvorstadt.
Aufgabe des Besuchsdienstes ist die Beratung, Versorgung und Begleitung von kranken und alten Menschen und Menschen mit Behinderungen, Familienpflege sowie Prävention im Bereich Gesundheit unter diakonischen, seelsorgerlichen sowie sozialen Aspekten ideell und materiell zu fördern. Dazu gehört auch die Förderung seelsorgerlicher Zuwendung und gottesdienstlicher Angebote. In diesem Rahmen macht der Verein offene Angebote für Menschen aller Altersgruppen.
Der Verein ist Mitglied bei der gemeinnützigen, steuerbegünstigten Diakonie- und Sozialstation Esslingen e. V. Diese übernimmt die Aufgaben der ambulanten Krankenpflege. Zur Verwirklichung seiner Zweckbestimmung arbeitet der Verein mit der Diakonie- und Sozialstation Esslingen zusammen und unterstützt und fördert deren Aufgaben, Dienste und Leistungen im Rahmen seiner Möglichkeiten. 
Darüber hinaus unterstützt der Verein nach seinen Möglichkeiten die sonstige diakonische Arbeit der Kirchengemeinde/n St. Elisabeth und der Südkirche. 
§4 
Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnittes “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.

Es darf keine Person durch Ausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§5 
Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede/r werden, die/der den Vereinszweck unterstützt und die/der sich zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrags verpflichtet.

Auch juristische Personen können dem Verein beitreten.

§6
Mitgliedsbeitrag

Die Höhe des Jahresbeitrags der Mitglieder wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. Der Beitrag ist in der Regel im Voraus in den ersten drei Monaten eines Kalenderjahres zu entrichten. Bedürftigen Mitgliedern kann der Vorstand den Beitrag ermäßigen oder erlassen.

§7
Beitritt

Der Beitritt zum Verein ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch möglichst schriftliche Erklärung gegenüber der/dem Vorsitzenden oder seiner/seinem Vertreter/in, der/dem Rechner/in, einem Vorstandsmitglied, oder dem Pflegepersonal der Diakonie und Sozialstation Esslingen.

§8
Austritt und Ende der Mitgliedschaft

Der Austritt kann jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres in der gleichen Form wie der Beitritt erfolgen. Die Mitgliedschaft endet ferner durch den Tod. 

Der Vorstand kann ein Mitglied vom Verein ausschließen, wenn es gegen die Interessen des Vereins verstößt.

Bezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet.

§9
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§10
Organe

Die Organe des Vereins sind:

1. Vorstand,

2. Mitgliederversammlung

§11
Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei Vorsitzenden, einer/einem Rechnerin/Rechner und 4 weiteren Vorstandsmitgliedern (2 der weiteren Vorstandsmitglieder müssen der evangelischen Kirche angehören).

Die beiden Vorsitzenden vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich (im Sinne von § 26 BGB).

Eine/ein Vorsitzende/r des Vorstands wird auf Vorschlag des Kirchengemeinderats der Evang. Südkirchengemeinde in Esslingen a. N. und der/die zweite Vorsitzende wird auf Vorschlag der Katholischen Gemeinde St. Elisabeth von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. Der Rechner / die Rechnerin wird von der Mitgliederversammlung und muss zum evangelischen Kirchengemeinderat wählbar sein. Die Vorsitzenden besorgen die Geschäfte des Vereins im Einvernehmen mit dem Vorstand.

Die Wahl der Vorsitzenden, der Rechnerin/des Rechners und der vier weiteren Mitglieder erfolgt durch die Mitgliederversammlung in geheimer oder offener Abstimmung, wobei die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder entscheidet. Wiederwahl ist zulässig.

Das Amt der Mitglieder des Vorstandes dauert drei Jahre. Der Vorstand wählt den/die Schriftführer/in aus seinen Reihen.

Scheidet eines der vier weiteren Mitglieder des Vorstandes aus, so kann der Vorstand sich durch Zuwahl von Vereinsmitgliedern ergänzen. Die Amtszeit dieser Mitglieder dauert bis zur nächsten Wahl.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn ein Vorsitzender und drei Mitglieder anwesend sind. Stimmengleichheit verwirft.

Einer der Vorsitzenden leitet die Sitzungen des Vorstandes.

§12
Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen Mitgliedern des Vereins. Sie wird vom Vorstand durch öffentliche Bekanntgabe unter Angabe der Tagesordnung, die mindestens eine Woche zuvor erfolgen soll, einberufen. Sie wird von einem der beiden Vorsitzenden geleitet. 

Zur Beschlussfassung ist jede Zahl der erschienenen Mitglieder ausreichend. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung sollte einmal im Jahr stattfinden, mindestens aber einmal in zwei Jahren.

Außerdem ist eine Mitgliederversammlung einzuberufen:

1. Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel aller Mitglieder,

2. auf Beschluss des Vorstandes,

Der Mitgliederversammlung sind vorbehalten:

1. Entgegennahme des Geschäftsberichts über das/die vergangene/n Kalenderjahr/e mit 
    Entlastung des Vorstands und der Rechnerin/des Rechners,

2. Feststellung des Wirtschaftsplanes und der Beitragshöhe,

3. Vornahme der Wahlen in den Vorstand,

4. Wahl von zwei Kassenprüfern/innen

5. Beschlussfassung über Änderung der Satzung,

6. Entscheidung über die Auflösung des Vereins.

Zur Wirksamkeit von Beschlüssen nach Ziff. 5 und 6 ist eine Dreiviertelmehrheit, sonst einfache Mehrheit der in der Versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

§13
Protokoll

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes wird ein Protokoll geführt, das von der Leiterin/vom Leiter der Versammlung und der/dem Schriftführer/in zu unterzeichnen ist.

§14
Verwaltungsausgaben

Keine Person darf durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§15
Auflösung

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Evang. Südkirchengemeinde in Esslingen a.N.
 mit der Verpflichtung, das Vermögen unter Berücksichtigung des § 2 dieser Satzung ausschließlich und unmittelbar zur Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke zu verwenden.

� Diese Regelung gilt zunächst bis zum Ende des dritten Jahres nach Inkrafttreten der Satzung. 
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